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Heinr. Hüni im Hof in Horgenil il il JL,
Gerberei + Gegründet 1728 4i Riemenfabrik 2^505

Alt bewährte m a^in JThiia mit Eichen-
la Qualität w^lldS&wH Grubengerbung

Telephon. Erste Referenzen. Telegramme: Gerberei Horgen.
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fdjluß jum ©auen gefaßt roirb, bann braucht bie An«

fertigung ber pleine unb ©oranfeßläge nie! 3^it. 3ft
bie Arbeit entließ bem fpanbmerfer übertragen, fo roirb
oielfact) in zu turner 3eit auf ffertigfteüung gebrängt;
ber |ianbmerfer foE bie 3^1 einßolen, bie oorßer oer«
fäumt worben ift. ®ie ^eEergewölbe unb ©alfenfaeße
werben rafcß unb oft mit feuchtem ©tateriat aufgefüllt ;

bie ©lauern beiberfeits beoor fie troefeu mit ©uß be=

morfen, bie ©oben rafdE) braufgetegt unb roomöglict)
nod) gleicß angeftrießen ober mit Sinoleum belegt, unb

bal, meine Herren, finb nad) meiner Anficßt bie einigen
Urfacßen ber ©eßwammbilbung.

3cß weiß einen galt, wo ein ©atfen mit ber einen
Seite am ©iebet, mit ber anberen an einer feudpen
Auffüllung lag unb ber ©oben fofort nad) bem ©er«

legen angeftrießen würbe, infolge ©eßwammbilbung
würbe ber ©alten feßon naeß jwei ^yatjren ßeraulge«
nommen. Auf ber ©lauerfeite war er tabeEol weiß,
auf ber anbern mit ©dßwamm überzogen. Auf ber ©lauer«
feite war ßinter ben f^ußlampen nießt oöEig luftbießt
abgefeßloffen unb nur barau! f'ann biefe Gcrfcßeimmg
erflärt werben, 3" einem ©lagazin mar ber ©arterre«
räum mit nießt ßumulfreiem Seßm aufgefüllt, er war
nießt feueßt; troßbem war in jwei 3uß*en nidE)t nur ein

prima 4er èiefernboben, fonbern aueß ba! eießene ©ipp«
ßolj ftarf oom ©eßmamm angefteeft. ©or ganz furzer
3eit ßabe icß einen 3u>tmerboben in bem ©rbgefcßoß
eine! brei ^aßre alten §aufel ßeraulgeriffen. ®a!
Limmer war jirfa 5 m im Duabrat groß unb in ber
©litte mit einem Sinoleumteppicß oon 3 ni- belegt, ©lit
ganz feßarfer Abgrenzung war ber ©oben, fo weit ber
idnoleumteppicß lag, jerftört, wäßrenb bie ©retter außer«
ßalb bei ©eppicßl ganz weiß unb gefunb waren.

3cß tonnte noeß meßrere ©eifpiele anfüßren; immer
war bie feueßte Auffüllung unb mangelhafte Aultrod«
nung, welcße bie ©eßwammbilbung ßerbeifüßrte. ©Ber

ift baran fcßulb? ©Beber ba! §olj, noeß ber 3i>"iner«
meifter ober fpolzlieferant. ©I finb bie ©außerren ober
bie ©auleitung, weil für trodene! Auffüllmaterial unb
Aultrodnen nießt bie nötige Sorgfalt oermenbet unb ju
rafcß gebaut würbe, Suft unb Sicßt ßatte gefeßlt. Aber
gerabe biefe |>erren fueßen bie ©cßulb auf bie 3iuimer«
meifter abzuwälzen unb bagegen müffen wir uns ent«

feßieben oerwaßren. ®er ©ewei! ber ©eßwammbilbung
oßne ©inftuß oon außen ift ttirgenbs erwiefen unb muß
jurüctgewiefen werben.

®ie übrigen ©ebner ftimmten in ißren Aulfüßrungen,
bie fie auf bie in ber ©raji! gemaeßten reießen ©rfaßr«
ungen ftüßten, mit fperrn foarfcß barin überein, baß
nießt bal |wlz feßwammbilbenb ift, fonbern bie Art unb
©Seife ber ©eßanblung bie ©cßulb an bem Auftreten
bei ©eßwamme! trägt.

©Bie feßon mitgeteilt, ift oom ©unb beufeßer Limmer«
meifter eine Äommiffion eingefeßt worben, welcße bal
ganze ©laterial fammeln, entfprecßenb oerarbeiten unb
bal weitere oerantaffen foil.

©ibgenöffifeße! ©ubmiffionlwefen. ©lan feßreibt ber
„ßürießer ^Soft" : „©or gtoei 3aßren erlaubten wir uni,
in ber „3üricßer ?ßoft" bal ©ubmiffionlwefen unferer
©unbelbaßnen zu tritifieren. ©Bir tabelten bie merf«
würbige unb auffällige ©eßeimnilfrämerei, bie bei bem
©ergeben ber ©Materialien ßerrfeßt, fpegieU beim Oberbau
unb mir brüdten ben ©Bunfcß aul, el möcßte in bief er
Angelegenßeit oon ben zuftänbigen ©eßörben ber ©unbel«
baßnen Abßütfe gefeßaffen werben, ©eitßer blieb aEe!
beim alten, ©lan faut feine ^eit, fteß mit biefer mieß«
tigen ©aeße zu befaffen, man mußte „bringenbere" ©e«

fcßäfte erlebigen, bie oor ber ©erftaatlicßung bureß
untergeorbnete Organe ißre ©rlebigung gefunben ßatten.
Am 30. ©eptember b. 3- fanb wieber eine ©cßmeEen«
fubtniffion ftatt im ungefäßren ©etrage oon 750,000 $r.
©nbe Dftober würben bie Sieferungen zugefeßlagen.
©ßeteßen grauen unb zu welcßen ©inßeitlpreifen, oer=
nimmt fein ©lenfeß; bal bleibt ©eßeimnil ber Ober«
materialoerwaltung in ©ern. ©Bit waren ber ©leinung,
bie ©ergebung oon ©lateriaEieferungen in einem fold)
großen ©etrage geßöre in bie Kompetenz bei ©ermalt«
unglratel unb nießt ber ©eneralbireftion, bei Separte«
mentlcßef ober gar ber Dbermaterialoerwaltung. @1 ift
uni aber nießt befannt, baß fid) ber ©erwaltunglrat in
feiner leßten ©ißung mit ber ©aeße befaßt ßabe. 3"
unfern ©aeßbarftaaten : Oeftereicß, SDeutfcßlanb, inftufioe
©eicßllanben unb granfreieß ift bal ©ubmiffionloerfaßren
bei ©cßwellenlieferungen öffenttieß. An beftimmtem Orte
unb zur genau bezeichneten ©tunbe werben bie einge«
reießten Offerten unter amttießer Aufficßt eröffnet unb
protofoEiert. 3eber 3utereffent f'ann biefem Afte bei«

woßnen unb geßt berußigt naeß ^aufe, aueß wenn feine
©ingabe feinen ©rfolg ßatte. ©ei unfern ©unbelbaßnen
ift gerabe bal ©egenteil ber 3aE! ©Bir oerlangen
wieberßolt bie Oeffentlicßfeit bei ©ubmiffionlwefen! ber
©unbelbaßnen. ®a! Anfeßen ber ©erwaltung unb ba!
3ntereffe bel ©olfel erfordern fie gleicßerntaßen."

©ibgcnöffifdje! ©ubmiffionlwefen. ©Bir werben um
Aufnaßnte folgenber erflärenber unb berießtigenber ©lit«
teilung erfueßt:

©eßr geeßrter §err ©ebaftor
3n 9lr. 36 bei „©eßweizer ©aubtatt" oom 31. Oft.

bl. 3§- bringen ©ie unter ber ©ubrif' „©erfeßiebene!"
mit ber Iteberfcßrift „3ur Hebung ber einßeimifcßen 3"'
buftrie" bie ©litteilung, bie ©ibgen. ©lünzftätte ßabe
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schluß zum Bauen gefaßt wird, dann braucht die An-
fertigung der Pläne und Voranschläge viel Zeit, Ist
die Arbeit endlich dem Handwerker übertragen, so wird
vielfach in zu kurzer Zeit auf Fertigstellung gedrängt;
der Handwerker soll die Zeit einholen, die vorher ver-
säumt worden ist. Die Kellergemölbe und Balkensache
werden rasch und oft mit feuchtem Material aufgefüllt;
die Mauern beiderseits bevor sie trocken mit Putz be-

worsen, die Böden rasch draufgelegt und womöglich
noch gleich angestrichen oder mit Linoleum belegt, und
das, meine Herren, sind nach meiner Ansicht die einzigen
Ursachen der Schwammbildung.

Ich weiß einen Fall, wo ein Balken mit der einen
Seite am Giebel, mit der anderen an einer feuchten
Auffüllung lag und der Boden sofort nach dem Ver-
legen angestrichen wurde. Infolge Schwammbildung
wurde der Balken schon nach zwei Jahren herausge-
nommen. Auf der Mauerseite war er tadellos weiß,
auf der andern mit Schwamm überzogen. Aus der Mauer-
seite war hinter den Fußlampen nicht völlig luftdicht
abgeschlossen und nur daraus kann diese Erscheinung
erklärt werden. In einem Magazin war der Parterre-
räum mit nicht humusfreiem Lehm aufgefüllt, er war
nicht feucht; trotzdem war in zwei Jahren nicht nur ein

prima 4er Kiefernboden, sondern auch das eichene Ripp-
holz stark vom Schwamm angesteckt. Vor ganz kurzer
Zeit habe ich einen Zimmerboden in dem Erdgeschoß
eines drei Jahre alten Hauses herausgerissen. Das
Zimmer war zirka 5 in im Quadrat groß und in der
Mitte mit einem Linoleumteppich von 3 n0 belegt. Mit
ganz scharfer Abgrenzung war der Boden, so weit der
Linoleumteppich lag, zerstört, während die Bretter außer-
halb des Teppichs ganz weiß und gesund waren.

Ich könnte noch mehrere Beispiele anführen; immer
war die feuchte Auffüllung und mangelhafte Austrock-

nung, welche die Schwammbildung herbeiführte. Wer
ist daran schuld? Weder das Holz, noch der Zimmer-
meister oder Holzlieferant. Es sind die Bauherren oder
die Bauleitung, weil für trockenes Auffüllmaterial und
Austrocknen nicht die nötige Sorgfalt verwendet und zu
rasch gebaut wurde. Luft und Licht hatte gefehlt. Aber
gerade diese Herren suchen die Schuld auf die Zimmer-
meister abzuwälzen und dagegen müssen wir uns ent-
schieden verwahren. Der Beweis der Schwammbildung
ohne Einfluß von außen ist nirgends erwiesen und muß
zurückgewiesen werden.

Die übrigen Redner stimmten in ihren Ausführungen,
die sie auf die in der Praxis gemachten reichen Erfahr-
ungen stützten, mit Herrn Harsch darin überein, daß
nicht das Hvlz schwammbildend ist, sondern die Art und
Weise der Behandlung die Schuld an dem Auftreten
des Schwammes trägt.

Wie schon mitgeteilt, ist vom Bund deuscher Zimmer-
meister eine Kommission eingesetzt worden, welche das
ganze Material sammeln, entsprechend verarbeiten und
das weitere veranlassen soll.

Verschiedenes.
Eidgenössisches Snbmissionswcsen. Man schreibt der

„Züricher Post" : „Vor zwei Jahren erlaubten wir uns,
in der „Züricher Post" das Submissionswesen unserer
Bundesbahnen zu kritisieren. Wir tadelten die merk-
würdige und auffällige Geheimniskrämerei, die bei dem
Vergeben der Materialien herrscht, speziell beim Oberbau
und wir drückten den Wunsch aus, es möchte in dieser
Angelegenheit von den zuständigen Behörden der Bundes-
bahnen Abhülfe geschaffen werden. Seither blieb alles
beim alten. Man fand keine Zeit, sich mit dieser wich-
tigen Sache zu befassen, man mußte „dringendere" Ge-
schäfte erledigen, die vor der Verstaatlichung durch
untergeordnete Organe ihre Erledigung gefunden hatten.
Am 30. September d. I. fand wieder eine Schwellen-
submission statt im ungefähren Betrage von 750,000 Fr.
Ende Oktober wurden die Lieferungen zugeschlagen.
Welchen Firmen und zu welchen Einheitspreisen, ver-
nimmt kein Mensch; das bleibt Geheimnis der Ober-
Materialverwaltung in Bern. Wir waren der Meinung,
die Vergebung von Materiallieferungen in einem solch
großen Betrage gehöre in die Kompetenz des Verwalt-
ungsrates und nicht der Generaldirektion, des Departs-
mentschef oder gar der Obermaterialverwaltung. Es ist
uns aber nicht bekannt, daß sich der Verwaltungsrat in
seiner letzten Sitzung mit der Sache befaßt habe. In
unsern Nachbarstaaten: Oestereich, Deutschland, inklusive
Reichslanden und Frankreich ist das Submiffionsverfahren
bei Schwellenlieferungen öffentlich. An bestimmtem Orte
und zur genau bezeichneten Stunde werden die einge-
reichten Offerten unter amtlicher Aufsicht eröffnet und
protokolliert. Jeder Interessent kann diesem Akte bei-

wohnen und geht beruhigt nach Hause, auch wenn seine

Eingabe keinen Erfolg hatte. Bei unsern Bundesbahnen
ist gerade das Gegenteil der Fall! Wir verlangen
wiederholt die Oeffentlichkeit des Submiffionswesens der
Bundesbahnen. Das Ansehen der Verwaltung und das
Interesse des Volkes erfordern sie gleichermaßen."

Eidgenössisches Submissionswesen. Wir werden um
Aufnahme folgender erklärender und berichtigender Mit-
teilung ersucht:

Sehr geehrter Herr Redaktor!

In Nr. 36 des „Schweizer Baublatt" vom 31. Okt.
ds. Is. bringen Sie unter der Rubrik „Verschiedenes"
mit der Ueberschrift „Zur Hebung der einheimischen In-
duftrie" die Mitteilung, die Eidgen. Münzstätte habe



9tr. 33 fdjhJtij. Jftanbn>.=^eit«ufl („TOeiftcrblatt") 539

iv/ h • m

eWäbrteJpe^ialmarke

29 05

uynamo-
flaupfanfriebristneo.

MonVa^e durch cu^n-îs ^achcjeüVAes VerscwaY.

Rob. 3acob & C? Winîerthur.

bie längere $eit sur Sîonfurrenj auSgefcbriebenen Wa=
feinen für baS neue Wüttjgebäube in Bern bei ber
Wafdjinenfabrif @d)uler in ©öppingen (Württemberg)
beftetlt.

©urd) längere Slbmefenbeit im SluSlanb werbe id)
erft fieute auf biefe Witteilung aufmerffam gemacht unb
ertaube mir als Vertreter ber Wafchinenfabrif ©djuler
für bie ©dpceij Sie um bie Stufnatjme fotgenber Bidftig*
ftetlung in gefchätjten „Bau*Btatt" ju bitten:

©ie ©ireftion ber ©ibgen. Wünje bat mit ©enebmig*
ung beS BunbeSrateS nur eine befdjränfte 2tngaf)I ber
benötigten Wafcl)inen im SluSlanbe beftetlt. ®S finb bieS

©pejialmafd)inen für bie Bearbeitung con Wetallbarren
unb Wünjen unb jrcar bie gefamte Waljroerf'Sanlage,
Borwaljen* unb $einroaljenftrafje beim ©rufonwerf
Wagbeburg=Bucfau, unb bei ber Wafchinenfabrif ©djuler
eine Wünjprägemafd)itte für $ünffranfenftücfe mit er*
babener Banbprägung unb eine groffe ^riftionSfpinbel*
preffe mit Straftantrieb juin prägen non Webaillen. ©ie
anbern Wafcf)inen unb mafd)inetlen ©inridjtungen, b. h-
bie etettrifcbe Slnlage, bie Werfjeugtnafchinen, bie liebe*
jeuge, fleinere ^reffen unb bie Werf jeuge finb in ber
©d)weij unb in ©d)weijerfabrifat beftettt tcorben.

©ie ber Wafchinenfabrif ©djuler in Stuf trag ge*
gebenen ©pejialmafcl)inen werben in ber ©d)weij nicf)t
gebaut. ©eren blutige SluSfüf)rung ift baS ^Srobuït
$ahrjef)nte langer ©rfabrungen unb märe es für eine
umfid)tige Betriebsleitung juin minbeften febr uncor*
fic^tig eine $abrif obne fpejielle ^adjfenntniffe mit bein
Bau con fo fomplijierten Wed)aniSmen wie ißräge*
mafcbinen ju betrauen.

©ie corbanbenen ißrägemafdbinen, îcelcfje in ber
neuen Wünje icieber Berwenbung finben, ftammen
übrigen! auch com StuStanb unb bat fiel) biefer 3weig
beS WafcfjinenbaueS beS befdjränften SlbfatjeS wegen in
ber ©cl)weij bisher nid)t einführen fönnen.

©ie Wafchinenfabrif ©ebuter bat übrigens im Bau
con ißrägepreffen, bpbrautifeben unb Bäberjiebpreffen,
^riftionSfpinbelpreffen, ©jjenterpreffen :c. einen bebeu*
teuben Buf unb betreibt ein ©ebiet beS WafchinenbaueS,
wetd)eS in ber ©cbweij nicht certreten ift.

3ürid), 9. Bocember 1905.

Stlfreb Bub in, Ingenieur.

BcjirfSfd)ittf)iutSbnn Sicftal. ©er Sanbrat con Bafel*
tanb bat ben Slntrag ber Regierung für ©ewäbrung
eines ÉrebiteS con 100,000 $r. juin Bau eines neuen
BejirlSfcbulbaufeS in Sieftal einftimmig genehmigt. ©S

foil nun fofort ber biep in 2luSfid)t genommene Bau*
plat) getauft unb an bie SfuSführttng beS Wertes gefc£)ritten
werben.

$n Slltftetteu bei 3iirid) b^'febt bermaten Wohn*
ungSnot; bie Badjfrage ift grog, feine Wohnung ift
leer. 3" nâçbfter 3eit fei baber rege Bautätigteit ju
erwarten, ©ie Sanbpreife werben allerbingS mehr unb
mehr fteigen.

$ort mit beut Blcilueifi $n ©rweiterung einer bereits
letjteS Qabr getroffenen Slnorbnung erläßt ber ©t. ©aller
BegierungSrat ein SîreiSfcfjreiben an fämtlid)e ©emeinbe*
bebörbeti, mit ber ©iitlabung, bei Bergebung con Water*
arbeiten auch bierfeitS baS Berbot beS ©ebraudjeS con
Bleimeiff jur Slnwenbung ju bringen, um fo jur Ber*
brängung ber gefunbheitSfcf)äblichen BleimeifpSlnwenbung
im Watergewerbe nach Wögtid)feit beijutragen.

Strcifpoftenftct)cu uerboten! ©aS banfeatifebe Dber*
tanbeSgericbt bat jur forage beS ©treifpoftenftebenS ein
bemerfenSwerteS ©rfetmtniS gefällt, ©attach finb bie
Sßolijeiorgane berechtigt, ©treifpoften fortjuweifen, um
einer ©törung ber öffentlichen Sicherheit, Bube unb
Drbnung corjubeugeit. ©in Slrbeiter, ber cor einer Jabrif
©treifpoften ftanb, würbe con einem Schulmann fort*
gewiefen, uttb als er ber Slnorbnung nicht nachfam, in
©träfe genommen, ©egen baS Urteil beS Sanbgerid)teS
hatte er Becifion eingelegt, bie aber com banfeatifdjen
0berlanbeSgerid)t certcorfen tcurbe, inbem eS ausführte,
bah bie nid)t ftreifenben Arbeiter ber gabrif unb bie
Sfunbeit ber $abrif cott ben ©treifpoften ber feiernben
Slrbeiter auf öffentlicher ©trage betäftigt worben finb,
unb bann, bah biefe Beläftigung eine ftänbige ©efahr
für bie Herbeiführung turbulenter ©trahenfjenen gebilbet
habe. Um biefer ©efabr corjubeugeit, fei bie Slufforber*
ung an bett Stngeftagten, fiel) ju entfernen, ju Becht er*
gangen.

— ©er ©t. ©aller BegierungSrat hat ben BefurS
einer Strbeitergruppe gegen baS Berbot beS ©treifpoften*
ftefjenS im Borfcf)ad)er Streif abgewiefen.

Nr. 33 Jllustr. schweiz. Handw. Zeitung („Meisterblatt") 539

à'/ - M

ev/âhi'te Hpez^islmQi-Ks

29 0ö

à^rcì'» e^VNSî» ^â^^sàe^. ^72Or»âV.

kà àeob â L? iLluleràiir.
die längere Zeit zur Konkurrenz ausgeschriebenen Ma-
schinen für das neue Münzgebäude in Bern bei der
Maschinenfabrik Schuler in Göppingen (Württemberg)
bestellt.

Durch längere Abwesenheit im Ausland werde ich

erst heute auf diese Mitteilung aufmerksam gemacht und
erlaube mir als Vertreter der Maschinenfabrik Schuler
für die Schweiz Sie um die Aufnahme folgender Richtig-
stellung in Ihrem geschätzten „Bau-Blatt" zu bitten:

Die Direktion der Eidgen. Münze hat mit Genehmig-
ung des Bundesrates nur eine beschränkte Anzahl der
benötigten Maschinen im Auslande bestellt. Es sind dies

Spezialmaschinen für die Bearbeitung von Metallbarren
und Münzen und zwar die gesamte Walzwerksanlage,
Vorwalzen- und Feinwalzenstraße beim Grusonwerk
Magdeburg-Buckau, und bei der Maschinenfabrik Schuler
eine Münzprägemaschine für Fünffrankenstücke mit er-
habener Randprägung und eine große Friktionsspindel-
presse mit Kraftantrieb zum Prägen von Medaillen. Die
andern Maschinen und maschinellen Einrichtungen, d. h.
die elektrische Anlage, die Werkzeugmaschinen, die Hebe-
zeuge, kleinere Pressen und die Werkzeuge sind in der
Schweiz und in Schweizerfabrikat bestellt worden.

Die der Maschinenfabrik Schuler in Auftrag ge-
gebenen Spezialmaschinen werden in der Schweiz nicht
gebaut. Deren heutige Ausführung ist das Produkt
Jahrzehnte langer Erfahrungen und wäre es für eine
umsichtige Betriebsleitung zum mindesten sehr unvor-
sichtig eine Fabrik ohne spezielle Fachkenntnisse mit dein
Bau von so komplizierten Mechanismen wie Präge-
Maschinen zu betrauen.

Die vorhandenen Prägemaschinen, welche in der
neuen Münze wieder Verwendung finden, stammen
übrigens auch vom Ausland und hat sich dieser Zweig
des Maschinenbaues des beschränkten Absatzes wegen in
der Schweiz bisher nicht einführen können.

Die Maschinenfabrik Schuler hat übrigens im Bau
von Prägepressen, hydraulischen und Räderziehpressen,
Friktionsspindelpressen, Exzenterpressen ?c. einen bedeu-
teuden Ruf und betreibt ein Gebiet des Maschinenbaues,
welches in der Schweiz nicht vertreten ist.

Zürich, 9. November 1995.

Alfred Rubin, Ingenieur.

Bezirksschnlhauslmn Licstal. Der Landrat von Basel-
land hat den Antrag der Regierung für Gewährung
eines Kredites von 190,999 Fr. zum Bau eines neuen
Bezirksschulhauses in Liestal einstimmig genehmigt. Es
soll nun sofort der hiezu in Aussicht genommene Bau-
platz gekauft und an die Ausführung des Werkes geschritten
werden.

In Altstettcn bei Zürich herrscht dermalen Wohn-
ungsnot; die Nachfrage ist groß, keine Wohnung ist
leer. In nächster Zeit sei daher rege Bautätigkeit zu
erwarten. Die Landpreise werden allerdings mehr und
mehr steigen.

Fort mit dem Vleiwciß! In Erweiterung einer bereits
letztes Jahr getroffenen Anordnung erläßt der St. Galler
Regierungsrat ein Kreisschreiben an sämtliche Gemeinde-
behörden, mit der Einladung, bei Vergebung von Maler-
arbeiten auch hierseits das Verbot des Gebrauches von
Bleiweiß zur Anwendung zu bringen, um so zur Ver-
drängung der gesundheitsschädlichen Bleiweiß-Anwendung
im Malergewerbe nach Möglichkeit beizutragen.

Streikpostcnstchcn verboten! Das hanseatische Ober-
landesgericht hat zur Frage des Streikpostenstehens ein
bemerkenswertes Erkenntnis gefällt. Danach sind die
Polizeiorgane berechtigt, Streikposten fortzuweisen, um
einer Störung der öffentlichen Sicherheit, Ruhe und
Ordnung vorzubeugen. Ein Arbeiter, der vor einer Fabrik
Streikposten stand, wurde von einem Schutzmann fort-
gewiesen, und als er der Anordnung nicht nachkam, in
Strafe genommen. Gegen das Urteil des Landgerichtes
hatte er Revision eingelegt, die aber vom hanseatischen
Oberlandesgericht verworfen wurde, indem es ausführte,
daß die nicht streikenden Arbeiter der Fabrik und die
Kunden der Fabrik von den Streikposten der feiernden
Arbeiter auf öffentlicher Straße belästigt worden sind,
und dann, daß diese Belästigung eine ständige Gefahr
für die Herbeiführung turbulenter Straßenszenen gebildet
habe. Um dieser Gefahr vorzubeugen, sei die Aufforder-
ung an den Angeklagten, sich zu entfernen, zu Recht er-
gangen.

— Der St. Galler Regierungsrat hat den Rekurs
einer Arbeitergruppe gegen das Verbot des Streikposten-
stehens im Rorschacher Streik abgewiesen.
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